
mische System nach einigen Anpassungsprozessen
wieder auf einen Vollbeschäftigungspfad ein-
schwenkte.

2. Neue Klassische Makroökonomik

Hatten die Monetaristen einer - wenn auch regel-
gebundenen - Geldpolitik noch realwirtschaftliche
Effekte zugestanden, so verneinte dies die Neue
Klassische Makroökonomik, wobei sie die Mög-
lichkeit einer effizienten Fiskalpolitik völlig in Ab-
rede stellte. Nur eine völlig unvorhersehbare Geld-
politik könnte nach dieser Theorie allenfalls noch
Wirkungen auf die Beschäftigung haben - wieso?

Wenn die Modelle auch mit einem erheblichen ma-
thematischen Aufwand formuliert wurden, so ist
der Grundgedanke doch vergleichsweise einfach.
Die Bundesbank betreibt - so soll angenommen
werden - eine expansive Geldpolitik und alle
Preise steigen daraufhin. Die Unternehmer beob-
achten im Moment aber nur, daß die Preise ihrer
eigenen Erzeugnisse steigen, weil Informationen
über alle anderen Preise noch nicht vorliegen bzw.
es zu aufwendig wäre, sie zu beschaffen. Die Un-
ternehmer glauben nun irrtümlicherweise, nur ihre
Preise wären gestiegen, nicht aber die anderen
Preise, und produzieren mehr. Nach einer gewis-
sen Zeit bemerken sie ihren Irrtum und stellen
fest, daß sich eigentlich nicht viel geändert hat,
denn alle Preise sind gestiegen. Sie verringern ihre
Produktion wieder. Konjunkturelle Bewegungen
sind also das Ergebnis einer unvollständigen Infor-
mation über die relativen Preise und über die
Geldpolitik, die deren Veränderung bewirkt6 .

6 Vgl. Bernhard Felderer/Stefan Homburg, Makroökono-
mik und neue Makroökonomik, Berlin 19915; Hans Jürgen
Ramser, Beschäftigung und Konjunktur, Berlin 1987.

7 Für eine Übersicht vgl. Charles Plosser, Understanding
Real Business Cycles, in: Journal of Economic Perspecti-
ves, 3 (1989) 3, S. 51 f.

Der Neuen Klassischen Makroökonomik kommt
damit das Verdienst zu, den Tatbestand einer un-
vollständigen Information und einer Unsicherheit
bezüglich der künftigen Entwicklung im Gegensatz
zu den keynesianischen Modellen explizit in ihren
Ansätzen berücksichtigt zu haben. Das ist ein gro-
ßer Fortschritt. Daß diese Modelle trotzdem un-
glaubwürdig sind, liegt an den Annahmen, die ih-
nen zugrunde liegen. Alle Löhne und Preise sind
vollkommen flexibel, so daß die Märkte stets im
Gleichgewicht sind. Wenn es überhaupt Arbeitslo-
sigkeit gibt, dann ist diese freiwillig: Die Leute ar-
beiten viel, wenn es viel zu tun gibt, und melden
sich arbeitslos, wenn es wenig zu tun gibt. Das ist
in hohem Maße unrealistisch und trägt dem unfrei-
willigen Charakter der hohen und persistenten
Arbeitslosigkeit in den achtziger Jahren kaum
Rechnung.

Niemand wird bestreiten, daß Unternehmen ihre
Produktionspläne unter unvollständiger Informa-
tion und angesichts einer unsicheren Zukunft auf-
stellen. Aber die relevanten Preise werden monat-
lich vom Statistischen Bundesamt ebenso veröf-
fentlicht wie das Geldangebot von der Deutschen
Bundesbank. Somit hält sich diese Informations-
lücke in äußerst engen Grenzen und dürfte kaum
unternehmerisches Handeln beeinträchtigen.

3. Reale Konjunkturzyklen

Den prominentesten Rettungsversuch der Neuen
Klassischen Makroökonomik stellen die Modelle
der sogenannten „Realen Konjunkturzyklen“ dar,
die die derzeitige Diskussion stark beeinflussen7 .

Kennzeichnend für diese Konzeption ist die im
Vergleich zur Neuen Klassischen Makroökonomik
umgekehrte Kausalität: Änderungen in der Geld-
menge sind nicht mehr die Ursache konjunkturel-
ler Bewegungen, sondern deren Folge. Auslöser
der Konjunkturschwankungen sind reale Stö-
rungen (daher auch der Name dieser Theorie),
also beispielsweise Technologieänderungen oder
Sprünge in den Rohstoffpreisen. Auf diese Kon-
junkturschwankungen reagieren nun die Banken
einschließlich der Zentralbank mit Veränderungen
der monetären Aggregate. Die Veränderungen in
der Produktion führen dann zu Beschäftigungsän-
derungen.

Da dasselbe Resultat zustande kommt, wenn statt
der Einführung neuer Technologien die Staatsaus-
gaben erhöht werden, hat eine fiskalische Stabili-
sierungspolitik reale Effekte. Das läßt zwar Ähn-
lichkeiten mit dem Keynesianismus vermuten, je-
doch sollte Vorsicht geboten sein. Denn auch in
diesen Modellen ist die Arbeitslosigkeit freiwilliger
Natur und zwar mit demselben Argument, welches
die Neue Klassische Makroökonomik vortrug.

Nicht nur die Annahme ständiger Marktgleichge-
wichte läßt Skepsis gegenüber den Modellen „Rea-
ler Konjunkturzyklen“ aufkommen. Es ist auch zu
.bezweifeln, daß die tatsächlichen Änderungen in
der Technologie so stark dimensioniert sind, daß
sie die faktischen Konjunkturbewegungen erklären
können: Die Rezession 1981/82 - verursacht durch
technologische Schocks? Aber selbst wenn man
dies einmal unterstellt, dann müßten die Konjunk-
turschwankungen zwischen den Industriestaaten
ziemlich gleichförmig verlaufen, weil die Techno-
logien diesen Staaten gleichermaßen zur Verfü-



gung stehen (z.B. über multinationale Unterneh-
mungen). Die Konjunkturschwankungen laufen je-
doch in vielen Fällen international gesehen nicht
synchron. Schließlich versagt der Ansatz, wenn es
um die Erklärung von Depressionen geht. Die
Weltwirtschaftskrise hatte andere Ursachen als
technologische Umwälzungen.

Vielleicht sind es aber nicht technologische
Schocks, sondern psychologische Faktoren, welche
die Konjunktur beeinflussen. Diese Faktoren kön-
nen ökonomisch völlig unbedeutend sein, es ge-
nügt völlig, wenn die Leute glauben, sie seien rele-
vant, und daraufhin ihre ökonomischen Entschei-
dungen revidieren. Solchermaßen begründete
Konjunkturschwankungen sind natürlich weitge-
hend unvorhersehbar. Auch diese Überlegung
wird derzeit in der ökonomischen Literatur (wie-
der) diskutiert. Sie ist empirisch schwer zu über-
prüfen und teilt das Schicksal der Modelle „Realer
Konjunkturzyklen“: Im Einzelfall mag sie zutref-
fend sein, aber es fällt schwer zu akzeptieren, daß
nur die Psychologie der Konjunkturmotor ist.

IV. Die Reinkarnation
des Keynesianismus

Der Keynesianismus war in den achtziger Jahren
vielerorts von der wissenschaftlichen Bühne ver-
bannt. Diese für sie dunklen Tage erwiesen sich
jedoch letztlich für die Keynesianer als außeror-
dentlich heilsam. Sie sahen sich gezwungen, die of-
fenkundigen Defekte ihrer Konzeption zu beseiti-
gen. Dies vollzog sich auf zwei miteinander ver-
bundenen Ebenen.

1. Ungleichgewichtsmodelle

Auf der einen Ebene wurden die keynesianischen
Modelle dahingehend modifiziert, daß explizit un-
terschiedliche Ungleichgewichtssituationen be-
rücksichtigt werden, so daß auch die Politik-
empfehlungen differieren. Zwei Beispiele: Ein
möglicher Typ einer Ungleichgewichtssituation ist
dadurch gekennzeichnet, daß auf Arbeits- und Gü-
termärkten jeweils Angebotsüberschüsse herr-
schen. Die Leute können einerseits nicht soviel ar-
beiten wie sie wollen, es herrscht Arbeitslosigkeit;
andererseits stellen die Unternehmer fest, daß sie
ihre Produktion wegen fehlender Nachfrage - u. a.
bedingt durch die Arbeitslosigkeit - nicht absetzen
können. Arbeitsanbieter und Unternehmer sind
„rationiert“; eine solche Situation kann lange an-

dauern, wenn niemand eingreift. Das war der Fall,
den die Keynesianer immer im Auge hatten. Des-
halb bezeichnet man diese Wirtschaftslage auch als
„Keynesianische Arbeitslosigkeit“.

Andere Konstellationen sind aber nicht nur denk-
bar, sondern auch sehr realistisch. Nehmen wir als
zweites Beispiel den Fall einer „Doppelrationie-
rung“ der privaten Haushalte. Sie sind teilweise
arbeitslos und außerdem werden weniger Güter
produziert, als sie nachfragen. Die Ursache für
eine solche Rationierung der privaten Haushalte
sowohl auf dem Arbeits- als auch auf dem Güter-
markt sind zu hohe Produktionskosten, also z.B.
zu hohe Reallöhne. Bei zu hohen Lohnkosten re-
duzieren Unternehmer ihre Produktion, weil sie
sich nicht mehr lohnt, mit der Folge, daß Beschäf-
tigte entlassen werden. Da die Klassiker die Höhe
der Beschäftigung als allein vom Reallohn abhän-
gig ansahen, nennt man diesen Fall „Klassische
Arbeitslosigkeit“. Es fehlen einfach deshalb
Arbeitsplätze, weil sie sich nicht (mehr) rentieren.

Allein an diesen beiden Beispielen, welche nur
einen Ausschnitt aus mehreren möglichen Un-
gleichgewichtssituationen darstellen, wird deut-
lich, daß eine keynesianische oder eine angebots-
orientierte Beschäftigungspolitik weder immer
richtig noch immer falsch ist. Es kommt stets dar-
auf an, welcher Typus einer Ungleichgewichts-
situation vorherrscht8 .

8 Vgl. dazu und als Einführung Kurt Rothschild, Einfüh-
rung in die Ungleichgewichtstheorie, Berlin 1981.

Es wäre absurd, in einer Situation völlig ausgela-
steter Sachkapazitäten ein Konjunkturprogramm
zur Stimulierung der Nachfrage zwecks Reduktion
der Arbeitslosigkeit aufzulegen. Viele Bereiche
der westdeutschen Volkswirtschaft waren ab 1985
durch eine solche Situation gekennzeichnet, in der
es auf Kapazitätserweiterungen ankam. Hier war
in der Tat angebotsorientierte Wirtschaftspolitik
angesagt.

Eine andere Situation existierte 1981/82 in
Deutschland. Damals fehlte es an volkswirtschaft-
licher Nachfrage, weil die Investitionen, die Teil
dieser Nachfrage sind, verringert wurden. Die
Deutsche Bundesbank betrieb eine monetäre Re-
striktionspolitik und die öffentlichen Haushalte
eine Konsolidierungspolitik. Die Gründe für eine 
solche Politik - Leistungsbilanz- und Haushaltsde-
fizit - mögen verständlich sein, sie hatten indessen
eine rezessive Nachfragelücke zur Folge.

Das Verdienst dieser ersten Ebene der „Neuen
Keynesianischen Makroökonomik“ liegt also



darin, daß der unselige Streit zwischen Keynesia-
nern und Angebotsökonomen begraben werden
kann. Beide können recht haben - jeder zu seiner
Zeit.

2. Inflexibilitäten und ihre Begründung

Damit war allerdings das Problem noch nicht ge-
löst, wie die unterstellten Trägheiten in der Lohn-
und Preisanpassung ökonomisch rational begrün-
det werden können. Dies wird auf einer zweiten
Ebene untersucht.

Die Neue Keynesianische Makroökonomik hat
dieses Defizit zunächst in Kauf genommen. Nach
ihrer Ansicht war es besser, das empirische Fak-
tum dieser Trägheiten zur Grundlage einer Kon-
zeption zu machen (selbst wenn man es [noch]
nicht erklären könne), als die unrealistische Fik-
tion völlig flexibler Löhne und Preise zu unterstel-
len, so wie die Neue Klassische Makroökonomik
dies tat. Mittlerweile sind aber auch hier Fort-
schritte erzielt worden, wenngleich von einem ge-
schlossenen Ansatz (noch) keine Rede sein kann.

Bei einer Betrachtung der Trägheiten in der Lohn-
anpassung stellt sich die Frage, inwieweit es öko-
nomisch rational sein kann, daß ein zu hoher Real-
lohn nicht gesenkt wird, um Vollbeschäftigung zu
erreichen9 .

9 Einen breiten Überblick über die folgenden Ansätze zur
Lohnbildung gibt das Buch von Wolfgang Franz, Arbeits-
marktökonomik, Berlin 1991.

10 Eine detaillierte Übersicht über die Literatur zu Preis-
trägheiten bietet R. J. Gordon, What is New-Keynesian Eco-
nomics?, in: Journal of Economic Literature, 28 (1990) 3,
S. 1115 f.

Da wären zunächst einmal die Unternehmen
selbst, die das vielleicht nicht wollen. Denn mit
einem höheren Lohn steigern sie die Leistungsbe-
reitschaft ihrer Beschäftigten und verhindern die
Abwanderung von qualifizierten Mitarbeitern, in
deren betriebsspezifische Ausbildung sie u.U. in-
vestiert haben. Es lohnt sich also für das Unterneh-
men, höhere Löhne zu zahlen als die Konkurrenz,
denn es wirkt effizienzsteigernd. Zwar stellen hö-
here Löhne höhere Kosten dar, aber das wird (zum
Teil) durch die Effizienzgewinne wettgemacht. Die
mit diesen Effizienzlöhnen verbundene Arbeitslo-
sigkeit ist zwar ökonomisch nicht rational, hat in-
dessen den Nebeneffekt, disziplinierend auf
potentielle Bummelanten zu wirken.

Nicht nur für die Unternehmen, sondern auch für
die derzeit Beschäftigten kann es rational sein,
einen höheren Reallohn zu vereinbaren als denje-
nigen, der mit Vollbeschäftigung vereinbar wäre.
Die Beschäftigten maximieren ihren Nutzen, in-
dem sie eine allgemeine Verbesserung der wirt-
schaftlichen Situation dazu benutzen, ihre eigenen
Löhne ansteigen zu lassen, anstatt den Arbeitslo-

sen durch Lohnrückhaltung eine Beschäftigungs-
chance einzuräumen. Das klingt zwar reichlich
egoistisch, muß aber allein aus diesem Grund nicht
unrealistisch sein. Diese egoistische Rechnung
geht auch auf, denn die Firmen haben - wie bereits
erwähnt - eventuell selbst ein Interesse an Effi-
zienzlöhnen, und Lohnunterbietung seitens der
arbeitslosen Außenseiter steht nicht zu befürchten:
Unternehmen sind an die Tariflöhne gebunden
und dürfen nicht weniger zahlen, die Außenseiter
verursachen u.U. hohe Einarbeitungskosten,
Lohnunterbietung widerspricht sozialen Normen
und die verbleibende Belegschaft würde vermut-
lich jegliche betrieblich notwendige Zusammenar-
beit mit solchen „Lohndrückern“ vermeiden.

Inflexibilitäten können nicht nur in Form von
Lohnstarrheiten auf dem Arbeitsmarkt, sondern
auch als Trägheiten in der Preisentwicklung auf
dem Gütermarkt auftreten. Warum passen viele
Firmen ihre Preise nicht ständig der sich ändern-
den Nachfrage nach ihren Produkten an und neh-
men lieber Lagerbestandsveränderungen oder Lie-
ferfristen in Kauf? Preisanpassungen verursachen
Kosten z.B. in Form des Drucks neuer Preislisten
und Kataloge und sie verärgern Kunden, die sich
Preiserhöhungen weit besser merken als gelegent-
liche Preissenkungen. Häufig begründen Firmen
Preiserhöhungen auch lieber mit Kosten- als mit
Nachfragesteigerungen: Autofahrer verstehen es, 
wenn an der Tankstelle Benzinpreiserhöhungen
auf Grund von Mineralölsteuererhöhungen vorge-
nommen werden; sie fühlen sich jedoch übervor-
teilt, wenn zu Beginn der Reisezeit und der damit
verbundenen Mehrnachfrage nach Benzin die
Preise steigen. Es kann also für Firmen ökono-
misch rational sein, die Preise nur in bestimmten
Zeitabständen zu verändern, obwohl eine ständige
Preisvariation Güterangebot und -nachfrage im-
mer zu einem Ausgleich brächte10 .

Zusammen mit den beschriebenen Lohnstarrhei-
ten liefern Preisträgheiten den fehlenden Baustein
eines aus theoretischer Sicht konsistenten keyne-
sianischen Modells. Die Neue Keynesianische Ma-
kroökonomik hat den (Neu-)Klassikern mit ihren
eigenen Waffen geantwortet. Sie hat gezeigt, daß
die alte keynesianische Behauptung von Lohn- und 
Preisträgheiten sehr wohl ökonomisch rational be-
gründet werden kann. Einen Beweis auf genau die-
ser Grundlage hatte die Neue Klassische Makro-
ökonomik zu Recht eingefordert.



V. Pragmatischer Keynesianismus

Die alte keynesianische Idee einer Stabilisierungs-
politik hat in der Arena wissenschaftlicher Ausein-
andersetzungen manche Kritik einstecken müssen,
lag zeitweilig am Boden und hat sich trotzdem wie-
der aufgerafft. Vorbei sind allerdings die Zeiten
einer euphorischen Einschätzung der Möglichkei-
ten einer keynesianisch orientierten Beschäfti-
gungspolitik. Eine solche Politik kann nur in einer
keynesianischen Situation angewandt werden; die
liegt manchmal vor, aber nicht immer und auch
zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht. Die keynesia-

nische Politik ist selbst in der für sie adäquaten
Lage nicht einfach durchzuführen und schon gar
nicht mit Hilfe kurzfristig angelegter staatlicher
Ausgabenprogramme. Besser ist wohl eine Verste-
tigung auf der Ausgabenseite, während auf der
Einnahmeseite eher diskretionäre Maßnahmen
sinnvoll sein können.

Durch die Neue Keynesianische Makroökonomik
hat das keynesianische Modell viel an Glaubwür-
digkeit gewonnen. Es ist bei weitem noch nicht
ausgereift, vieles ist noch zu klären. Aber die key-
nesianische Konzeption ist nicht mehr mit dem
Vorwurf zu diskreditieren, ihr fehle die theoreti-
sche Grundlage. Beschäftigungspolitik hat eine
ökonomische Rechtfertigung.



Franz Urban Pappi

Politische Entscheidungsprozesse
in der deutschen Arbeitsmarktpolitik

I. Deutsche Arbeitsmarktpolitik
in den achtziger Jahren

Arbeitsmarktpolitik ist in der Bundesrepublik
Deutschland nicht allein Aufgabe der Bundesre-
gierung. Neben ihr werden auch Länderregierun-
gen mit regionalen Sonderprogrammen aktiv, und
außerhalb staatlicher Zuständigkeit setzen die Ta-
rifparteien zentrale Parameter für den Arbeits-
markt. Dieser Beitrag beschränkt sich aber auf die
Arbeitsmarktpolitik auf Bundesebene, soweit sie
in Gesetzesvorhaben der 10. und 11. Wahlperiode
des Deutschen Bundestags zum Ausdruck kommt.
Dies liegt nahe an den zwei Zäsuren, die man für
eine sinnvolle Abgrenzung der Arbeitsmarktpoli-
tik in den achtziger Jahren auswählen würde: dem
Regierungswechsel im Herbst 1982 und dem 1990
begonnenen Vereinigungsprozeß der beiden deut-
schen Staaten.

Aktive Arbeitsmarktpolitik wird in der Bundesre-
publik in erster Linie mit den Instrumenten des
Arbeitsförderungsgesetzes (AFG) betrieben.
Dazu zählen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, fi-
nanzielle Hilfen für berufliche Fortbildung und
Umschulung, Eingliederungsbeihilfen und Einar-
beitungszuschüsse, Kurzarbeitergeld usw.1 . Zu-
ständig für den Einsatz dieser Instrumente ist die
Bundesanstalt für Arbeit. In Zeiten hoher Arbeits-
losigkeit ist der Haushalt der Bundesanstalt durch
die Zahlung des Arbeitslosengeldes stark bean-
sprucht, so daß sowohl die sozial-liberale als auch
die christlich-liberale Regierung Kürzungen der
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen dann vornah-

Diese Arbeit ist im Rahmen eines von der Stiftung
Volkswagenwerk geförderten Projekts über Ent-
scheidungsprozesse im Politikfeld Arbeit entstan-
den. Für die Auswertungen bedanke ich mich bei
Dipl.-Soziologin Susanne Bisson und Dipl.-Volks-
wirt Willi Schnorpfeil.

1 Vgl. Bernd Keller, Einführung in die Arbeitspolitik,
München - Wien 1991, S. 208 ff.

2 Vgl. Douglas Webber, Eine Wende in der deutschen
Arbeitsmarktpolitik?, in: Heidrun Abromeit/Bernhard
Blanke (Hrsg.), Arbeitsmarkt, Arbeitsbeziehungen und Poli-
tik in den 80er Jahren, Opladen 1987, S. 74-85.
3 Hans Kastendiek/Hella Kastendiek, Konservative Wende
und industrielle Beziehungen in Großbritannien und in der
Bundesrepublik, in: ebd., S. 187.
4 Rüdiger Soltwedel u. a., Regulierungen auf dem Arbeits-
markt der Bundesrepublik, Tübingen 1990, S. 140.
5 Vgl. zu dieser Interpretation Ottfried Wlotzke, Das ge-
setzliche Arbeitsrecht in einer sich wandelnden Arbeitswelt,
in: Der Betrieb, (1985) 4, S. 754-768.
6 H. Kastendiek/H. Kastendiek (Anm. 3), S. 179.

men, als sie am nötigsten waren2 . Die Frage ist na-
türlich, ob weitere Kürzungen durch eine sozial-
liberale Regierung so umfangreich ausgefallen wä-
ren, wie die durch das Haushaltsbegleitgesetz von 
1984 bei den Arbeitsmarktfördermaßnahmen vor-
genommenen. Aussagen wie „Priorität hatte zu-
nächst der Abbau des Sozialstaates“3 erwecken
eher den Eindruck der Wende als der Kontinuität
in diesem Politikbereich.

Neu gegenüber der Arbeitsmarktpolitik der SPD/
FDP-Regierung war der Versuch der Regierung
Kohl, Beschäftigungshindernisse durch arbeits-
rechtliche Deregulierung zu beseitigen. Das wich-
tigste Gesetz ist hierbei das Beschäftigungsförde-
rungsgesetz von 1985, das vor allem den Abschluß
befristeter Arbeitsverträge erleichtert. Als Nor-
malarbeitsverhältnis hat sich in der Bundesrepu-
blik, nicht zuletzt durch die Rechtsprechung der
Arbeitsgerichte, der unbefristete Arbeitsvertrag
mit relativ großem Bestandsschutz durchgesetzt.
Zusammen mit der Auflage des Sozialplans nach
dem Betriebsverfassungsgesetz von 1972 werden
diese Regeln als Einschränkung der Dispositions-
freiheit der Betriebe gesehen, die sozusagen mit
einer „Modernisierungsgebühr“4 belegt werden.
Mit Gesetzen wie dem Beschäftigungsförderungs-
gesetz soll durch punktuelle und zeitlich begrenzte
Eingriffe in Schutzpositionen der Arbeitnehmer
die Einstellungsbereitschaft der Arbeitgeber geför-
dert werden, wobei die Substanz des gesetzlichen
Arbeitsrechtsschutzes bewahrt werde5 . Von ge-
werkschaftlicher und sozialdemokratischer Seite
wird diese Interpretation nicht geteilt. Es wird be-
fürchtet, daß die „neoliberale Konterrevolution“6



oder die „Gegenreform im Arbeitsrecht“7 doch 
den Kernbereich des Arbeitsrechts betreffen
könne. Der Konflikt in der Beurteilung der von
der gegenwärtigen Koalition durchgesetzten oder
noch angestrebten Deregulierungen im Arbeits-
recht, von denen man sich positive Beschäfti-
gungsauswirkungen verspricht, ist nicht auf aktive
Politiker und Verbandsvertreter beschränkt, son-
dern geht bis in die Reihen der Wissenschaft hin-
ein.

7 Ulrich Zachert, Hintergrund und Perspektiven der „Ge-
genreform im Arbeitsrecht“, in: Kritische Justiz, 17 (1984) 2,
S. 186-201.
8 Peter J. Katzenstein, Policy und Politics in West Ger-
many, Philadelphia 1987, S.31f.
9 Ebd.,S.349.

Mit diesem Befund kontrastiert die in der verglei-
chenden Policy-Forschung vorherrschende Mei-
nung, wonach der Politikstil der Bundesrepublik
im internationalen Vergleich als wenig konflikt-
reich gilt und die Regierungswechsel als weniger
einschneidend für die Politikentwicklung angese-
hen werden als in Großbritannien, Frankreich
oder den USA. So charakterisiert Katzenstein die
deutsche Politik in den verschiedenen Politikfel-
dern als von dichten Policy-Netzwerken be-
herrscht, denen neben den politischen Akteuren
der Bundesebene auch die Spitzenverbände und
Akteure der Länderebene angehören. In diesen
Netzwerken mache die gegenseitige Abhängigkeit
große Abweichungen von den bewährten politi-
schen Lösungen unwahrscheinlich8 . So habe auch
die Regierung Kohl nicht die große Wende ge-
bracht, selbst wenn Katzenstein für die Arbeitspo-
litik immerhin einen etwas größeren Wandel als
für die Sozialpolitik zugesteht. In Großbritannien,
den USA und Frankreich sei der Wandel der Poli-
cies, den Thatcher, Reagan oder Mitterrand zu Be-
ginn der achtziger Jahre durchgesetzt hätten, weit
größer gewesen9 .

Nun müssen sich größere Konflikte in einem Be-
reich, die wegen der Durchsetzung einschneiden-
der Policyänderungen durch die jeweilige Koali-
tionsmehrheit im Bundestag auftreten, und ein
stärker auf Kooperation abstellender Politikstil in
einem anderen Bereich nicht ausschließen. Keine
Regierung wird auf allen Gebieten gleichzeitig
einen Konfrontationskurs mit ihren Gegnern auf-
nehmen. Die Auflösung des angedeuteten Wider-
spruchs in der Arbeitsmarktpolitik könnte sich so
ergeben, daß die Regierung im Bereich der Dere-
gulierung tatsächlich eine Wende vollzog, während
sie bei den Arbeitsförderungsmaßnahmen die In-
strumente mehr oder weniger so handhabte, wie

dies - unter dem Zwang der jeweiligen Haushalts-
lage - auch eine SPD-geführte Regierung getan
hätte. Auch die Vereinigungsfolgen auf dem ost-
deutschen Arbeitsmarkt werden ja, relativ unkon-
trovers, mit dem gleichen Instrumentarium zu be-
wältigen versucht.

Die Aussagen über den Politikstil - und das heißt
konkret die Art der Entscheidungsprozesse in der
deutschen Politik - stammen fast ausnahmslos aus
qualitativen Fallstudien einzelner Politikfelder.
Dabei versuchen die Autoren auf der Basis ihrer
gesammelten Erfahrungen zu einer Gesamtinter-
pretation zu kommen; je mehr Einzelheiten sich
dabei in dieses Gesamtbild einfügen, desto über-
zeugender erscheint die Analyse dem Leser. Zu
diesem Gesamtbild gehört auch, daß man verste-
hen lernt, wie Entscheidungen zustande kommen.
Nach Katzenstein z.B. spielen der deutsche ko-
operative Föderalismus und die Einschaltung
sogenannter „Parapublic Institutions" wie der
Bundesbank oder der Bundesanstalt für Arbeit in
unserem Politikfeld eine wichtige Rolle. Berück-
sichtigt man weiterhin, daß die Bundesregierung
in der Regel von einer Koalition mehrerer Par-
teien getragen wird, wird Katzensteins These von 
der Dezentralisierung staatlicher Macht in
Deutschland, der auf privater Seite aber mächtige
wirtschaftliche Interessenverbände gegenüberste-
hen, verständlich.

Die vorliegende Analyse basiert auf den Ergeb-
nissen einer quantitativen Studie von Entschei-
dungsprozessen im Politikfeld Arbeit, die den
Zeitraum von 1983 bis zum Sommer 1988 ab-
deckt. Die empirischen Daten stammen aus einer
Befragung, die im Herbst und Winter 1988/89
durchgeführt wurde. Befragt wurden die für das
Politikfeld Arbeit auf Bundesebene zuständigen
politischen Akteure und die Verbände, die im
Untersuchungszeitraum mindestens zweimal zu
öffentlichen Anhörungen des Bundestagsaus-
schusses für Arbeit und Sozialordnung geladen
worden waren. Mit Hilfe dieser Untersuchung soll
die Konfliktstruktur der Arbeitsmarktpolitik wäh-
rend der 10. und 11. Legislaturperiode beschrie-
ben und eine Antwort auf die Frage nach der eher
konfliktorischen oder kooperativen Entwicklung
der deutschen Arbeitsmarktpolitik gefunden wer-
den. Auf diese Weise können die Befunde der
qualitativen Analysen bestätigt oder auch korri-
giert werden.



II. Arbeitsmarktpolitik als Teil
des Politikfelds „Arbeit“

Die Arbeitsmarktpolitik auf Bundesebene hängt
eng mit der allgemeinen Wirtschaftspolitik und
den anderen Politiken im Politikfeld „Arbeit“ zu-
sammen. In vielen Staaten, zu denen auch das
Deutsche Reich nach dem ersten Weltkrieg ge-
hörte, wurde die Zuständigkeit für den Arbeits-
markt von der für die Gütermärkte getrennt und
eigenen Arbeitsministerien übertragen. In der
Bundesrepublik ist für die Implementation einer
aktiven Arbeitsmarktpolitik durch das Arbeitsför-
derungsgesetz von 1969 die Bundesanstalt für Ar-
beit als Körperschaft öffentlichen Rechts mit
Selbstverwaltung geschaffen worden, die der
Rechtsaufsicht des Bundesministeriums für Arbeit
und Sozialordnung (BMA) untersteht. Außerdem
ist das BMA für das Tarifwesen zuständig und
kann Tarifverträge auf Antrag einer der beiden
Tarifvertragsparteien im Einvernehmen mit einem
paritätisch besetzten Tarifausschuß für allgemein-
verbindlich erklären, also bindend für alle Arbeit-
geber und Arbeitnehmer einer Wirtschaftsgruppe
ohne Berücksichtigung der Verbandsmitglied-
schaft. Aus all diesen Gründen ist es gerechtfer-
tigt, die Arbeitsmarktpolitik in erster Linie als Teil
des breiteren Politikfelds „Arbeit“ zu behandeln.

Als Politikfeld „Arbeit“ (auf der Bundesebene)
werden die kollektiven Entscheidungen verstan-
den, die die industriellen Beziehungen als Verhält-
nis von Kapital und Arbeit regeln und in die
Ressourcenverteilung zwischen diesen Produk-
tionsfaktoren eingreifen. Unter diese allgemeine
Definition fallen neben Bundesgesetzen auch Ver-
ordnungen oder Urteile und Beschlüsse des Bun-
desarbeitsgerichts. Bei der Arbeitsmarktpolitik er-
folgt hierbei eine Beschränkung auf Gesetzesvor-
haben, sei es, daß sie von der Regierung einge-
bracht und damit mit großer Wahrscheinlichkeit
auch verabschiedet wurden, sei es, daß es sich um
Einbringungen einer Oppositionspartei oder des
Bundesrates handelt. Aus dem Interesse am Ent-
scheidungsprozeß resultiert eine Beschränkung auf
die Phase der Politikentwicklung; ausgeschlossen
bleiben Implementationsprozesse, die z.B. in der
Zuständigkeit der Bundesanstalt für Arbeit liegen.

Die allgemeine Definition des Politikfelds „Ar-
beit“ kann am besten durch Aufzählung der Teil-
bereiche konkretisiert werden, die zu den wesentli-
chen Bestandteilen zu rechnen sind. Dabei handelt
es sich großenteils um die klassischen Teilbereiche

des Arbeitsrechts. Es sind dies das kollektive
Arbeitsrecht mit dem Tarifvertragsrecht und dem
Betriebsverfassungsrecht, das Arbeitsvertrags-
recht als Individualarbeitsrecht und das Arbeits-
schutzrecht10. Dazu kommt als wichtiges Themen-
gebiet die Sozialpolitik für Arbeitnehmer, wobei
hier nur an solche Regelungen im großen Bereich
der Sozialpolitik gedacht ist, die direkt an die Stel-
lung der Arbeitnehmer im Erwerbsprozeß anknüp-
fen und an deren Kosten die Arbeitgeber unmittel-
bar beteiligt sind. Konkret trifft dies für die Unfall-
versicherung, die betriebliche Altersversorgung
oder die Arbeitslosenversicherung zu. Das weitere
Feld der allgemeinen Rentenversicherung und der
Gesundheitspolitik wurde ausgeklammert. Als
letztes tritt noch die Arbeitsmarktpolitik als eige-
ner Teilbereich hinzu.

10 Vgl. Alfred Söllner, Grundriß des Arbeitsrechts, Mün-
chen 1987, S. 32.

Zwei Kriterien für eine solche Politikfeldabgren-
zung sind denkbar: ein analytisches und ein empiri-
sches, die sich allerdings nicht gegenseitig aus-
schließen müssen. Analytisch wird man diejenigen
Policies zu einem Politikfeld zusammenfassen, die
nach einem bestimmten theoretischen Gesichts-
punkt als inhaltlich zusammengehörig betrachtet
werden. Dieser Gesichtspunkt kann zu einer Ein-
teilung führen, die quer liegt zu den üblichen Auf-
teilungen nach den Geschäftsbereichen der Mini-
sterien oder der Bundestagsausschüsse. Unter
einem empirischen Einteilungskriterium wird nicht
unbedingt ein Gegensatz zur analytischen Vorge-
hensweise, sondern eine Ergänzung verstanden.
Die Frage lautet dann, ob die nach bestimmten
Kriterien inhaltlich abgegrenzten Politikfelder em-
pirische Sozialsysteme in dem Sinn sind, daß die
Politikfeldakteure mit Bezug auf ein gemeinsames
Symbolsystem und im Bewußtsein ihrer gegenseiti-
gen Abhängigkeit handeln. Im Fall des Politikfelds
„Arbeit“ handelt es sich um ein seit langem institu-
tionalisiertes Politikfeld, dessen Symbolbezug das
Arbeitsrecht bildet. Wenn hier die Arbeitsmarkt-
politik als Teil des Politikfelds „Arbeit“ untersucht
wird, so wegen der Annahme, daß die zentralen
Akteure für die Arbeitsmarktpolitik unter dem all-
gemeinen arbeitsrechtlichen Bezugsrahmen des
gesamten Politikfelds „Arbeit“ handeln und Lö-
sungen in anderen Teilbereichen auch für die
Arbeitsmarktpolitik in Rechnung stellen. Abgese-
hen davon sind die sich für Arbeitsmarktpolitik in-
teressierenden einflußreichen Akteure in der Re-
gel nicht ausschließlich an diesem einen Teilbe-
reich interessiert, sondern beschäftigen sich auch
mit anderen Teilbereichen des Politikfelds. Die 



folgenden empirischen Befunde erheben daher
den Anspruch, ein von der Seite des Symbolsy-
stems und von Seiten der einflußreichen Akteure
relativ geschlossenes soziales System erfaßt zu ha-
ben.

Mit der zunächst analytisch vorgenommenen in-
haltlichen Abgrenzung eines Politikfelds soll im
zweiten, empirischen Schritt der thematische Be-
zug hergestellt werden, unter dem die einflußrei-
chen Akteure mit Beziehung aufeinander politisch
handeln. Ziel ihres Handelns ist die Realisierung
ihrer eigenen Interessen. Diese konzentrieren sich
auf die Durchsetzung oder Verhinderung von be-
stimmten kollektiven Entscheidungen. Dabei sind
die anderen einflußreichen Akteure, die mit Bezug
auf dasselbe Politikfeld handeln, in Rechnung zu
stellen. Der Bezug auf dasselbe Politikfeld garan-
tiert so ein nach außen abgegrenztes soziales Sy-
stem.

Die einflußreichen Akteure in nationalen Politik-
feldern sind in modernen Gesellschaften nicht
Einzelpersonen, sondern Verbände, Behörden,
Parteien oder Fraktionsgruppierungen. Es wird
angenommen, daß diese Organisationen als kor-
porative oder kollektive Akteure handeln.

Die kollektiven Entscheidungen werden in dieser
Analyse im wesentlichen auf Gesetzesvorhaben
auf Bundesebene eingegrenzt. Einflußmöglichkei-
ten ergeben sich aus institutioneilen Zuständigkei-
ten oder aus anderen Einflußressourcen wie Ex-
pertenwissen oder einem großen Mitgliederkreis,
der den Stellungnahmen eines Verbandes Gewicht
verleiht. Wer nicht über Einflußressourcen ver-
fügt, braucht auch nicht in Rechnung gestellt zu
werden und qualifiziert sich damit nicht als Mit-
glied in diesem Einflußsystem.

Unter dem Gesichtspunkt der Zuständigkeit ist zu-
erst der Bundestagsausschuß für Arbeit und 
Sozialordnung und dann das Bundesministerium
für Arbeit und Sozialordnung auszuwählen. Bei
parlamentarischen Gremien werden nicht die Gre-
mien selbst, sondern die Fraktionen als kollektive
Akteure konzipiert, vertreten durch ihre Sprecher.
Für die Fraktionen des Bundestages selbst wurden
die für das Politikfeld zuständigen Obleute als Be-
fragte ausgewählt. Darüber hinaus entspricht es
der Einflußstruktur eines parlamentarischen Sy-
stems mit starken Parteien, daß auch die Bundes-
vorstände der Parteien und der Parteivereinigun-
gen als einflußreich in Rechnung gestellt werden
müssen (Kriterium 1).

Für die Auswahl der einflußreichen Akteure
außerhalb dieses Kreises der angenommenen Zu-

ständigkeiten rechtlicher und - für die politischen
Akteure - auch faktischer Art galt es, empirische
Kriterien zu entwickeln. Es wurde davon ausge-
gangen, daß im parlamentarischen System der
Bundesrepublik für die Gesetzesvorhaben die Sit-
zungen der federführenden Bundestagsausschüsse
die zentralen Einflußarenen in der Phase unmittel-
bar vor der abschließenden Entscheidung sind. Als
Indikator der Einflußmöglichkeiten von Verbän-
den dient deshalb die mindestens zweimalige An-
hörung vor einem Bundestagsausschuß während
des Untersuchungszeitraums zu einem einschlägi-
gen Gesetzesvorhaben (Kriterium 2).

Dieses Kriterium trifft auf Verbände und Behör-
den zu, die institutionell außerhalb des staatlichen
Gesetzgebungsverfahrens stehen. Daneben war
noch ein Kriterium zu finden für die Bundesmini-
sterien und Ländervertretungen, die sich so stark
für Fragen des Politikfelds „Arbeit“ interessieren,
daß sie neben dem federführenden Ministerium
bzw. Ausschuß auch als Einflußnehmer auftreten.
Hier wurde das Kriterium der häufigen Teilnahme
an den nicht öffentlichen Sitzungen des Bundes-
tagsausschusses für Arbeit und Sozialordnung als
drittes Kriterium angelegt (vgl. Tabelle 1).

In Tabelle 1 sind die einzelnen Organisationsarten
zusammen mit dem jeweiligen Auswahlkriterium
aufgeführt. Die 126 Organisationen bildeten die
Zielgruppe der Befragung. Davon konnten 125 be-
fragt werden. Da aber gleichzeitig ein Verband
von den Befragten als einflußreich bezeichnet
wurde, der nicht auf unserer ursprünglichen Liste
stand, wurde dieser Verband zusätzlich befragt, so
daß sich die Fallzahl wieder auf 126 erhöht.

III. Arbeitsrechtliche und
arbeitsmarktpolitische

Gesetzesvorhaben in der
10. und 11. Wahlperiode

1. Die Gesetzesvorhaben nach Teilbereichen

In der vom Deutschen Bundestag und dem Bun-
desrat herausgegebenen Dokumentation „Stand
der Gesetzgebung des Bundes“ werden die Geset-
zesvorhaben nach Sachgruppen aufgeschlüsselt,
die der Ressortaufteilung der Bundesministerien
entsprechen. Im ersten Schritt mußten also die der
Sachgruppe „Arbeit und Sozialordnung“ zugeord-
neten Gesetzesvorhaben daraufhin überprüft wer-



11
im Politiknetzwerk, Wiesbaden 1992, S. 57.

12 Günter Hallbach/Alfred Mertens/Rolf Schwedes/Ott-
fried Wlotzke, Übersicht über das Recht der Arbeit, Bonn
19893.

den, ob sie in unser Politikfeld fielen. Im zweiten
Schritt waren auch andere Sachgruppen zu über-
prüfen, die Berührungspunkte mit der Arbeitspoli-
tik aufweisen. So ist für die Arbeitsmarktpolitik
insbesondere auch die Sachgruppe „Wirtschaft“
hinzuzuziehen. Auf diese Weise wurden insgesamt
112 Gesetzesvorhaben identifiziert, die unserer
Abgrenzung des Politikfelds „Arbeit“ entspre-
chen. Das sind etwa ein Achtel aller Gesetzesvor-
haben in der Untersuchungsphase von 1983 bis
Mitte 1988. Von den 112 Gesetzesvorhaben wur-
den nur 87 in den Bundestag eingebracht. Die Dif-
ferenz von 25 ergibt sich in erster Linie daraus, daß
Gesetzesinitiativen einzelner Bundesländer bereits
von der Mehrheit des Bundesrates abgelehnt wer-
den können. Im Bundesrat hatten im Untersu-
chungszeitraum die Länder mit CDU- bzw. CSU-
geführten Regierungen die Mehrheit11.

Die Arbeitsmarktpolitik ist nach dem zugrundege-
legten Kategoriensystem einer von zwölf Teilberei-

chen des Politikfelds „Arbeit“. Dabei lehnen sich
die meisten Kategorien an das Gliederungsschema
der vom Bundesminister für Arbeit und Sozialord-
nung herausgegebenen „Übersicht über das Recht
der Arbeit“11an. Im Interesse besserer internatio-
naler Vergleichbarkeit wurden die Kategorien
„Sozialpolitik für Arbeitnehmer“, „Diskriminie-
rung im Beschäftigungssystem“ und „Arbeits-
marktpolitik“ hinzugefügt. Das vollständige Kate-
goriensystem für die Teilbereiche ist in Tabelle 2
aufgeführt. In dieser Tabelle wird außerdem ge-
zeigt, wie sich die 112 Gesetzesvorhaben auf die
Teilbereiche verteilen.

Die Gesetzesvorhaben wurden zunächst nach ih-
rem Hauptinhalt einem der Teilbereiche zugeord-
net. Dabei fällt z. B. auf, daß kein einziges Vorha-
ben den technischen Arbeitsschutz betraf. Dies
heißt nicht unbedingt, daß in diesem Teilbereich
im Untersuchungszeitraum keine neuen Regeln



formuliert wurden. Die Hauptregelungsformen für
den technischen Arbeitsschutz sind nur anderer
Art, nämlich von staatlicher Seite in erster Linie 
Verordnungen und dann die Unfallverhütungsvor-
schriften der Berufsgenossenschaften, die sich wie-
der, wie auch die Verordnungen, auf sicherheits-
technische Tatbestände beziehen können, die in
„vorschriftenähnlichen Werken“ wie den DIN-
Normen oder VDE-Bestimmungen erfaßt wer-
den13.

13 Vgl. G. Hallbach u. a. (Anm. 12), S. 413f.

Wenn man so mit der gebotenen Sorgfalt an die
Interpretation der Daten von Tabelle 2 herangeht,
lassen sich die Schwerpunkte der Gesetzgebungs-
arbeit der 10. und 11. Wahlperiode erkennen.
Diese Schwerpunkte werden wesentlich von der
Bundesregierung bestimmt, weil oft auch die Op-
positionsparteien Gesetzentwürfe einbringen, die
als Gegenentwürfe zu Initiativen der Bundesregie-
rung gedacht sind. Die Thematisierungsfunktion
liegt also in der Regel eindeutig bei der Regierung.
Bei den Schwerpunkten zeigt sich eindeutig, daß

die Arbeitsmarktpolitik ein solcher Schwerpunkt
der Regierung Kohl in den achtziger Jahren gewe-
sen ist. Ein Drittel aller arbeitspolitischen Vorha-
ben kann auch als Arbeitsmarktpolitik eingestuft
werden. Diese starke Stellung der Arbeitsmarkt-
politik ergibt sich vor allem dadurch, daß arbeits-
marktpolitische Wirkungen oft durch (De-)Regu-
lierungen angestrebt werden, die primär in einem
anderen Teilbereich angesiedelt sind. Am häufig-
sten kommen Überschneidungen mit dem Arbeits-
vertragsrecht vor, am zweithäufigsten solche mit
dem Schutz besonderer Personengruppen. Diese
Überschneidungen rühren in der Untersuchungs-
periode in erster Linie von der Deregulierungspoli-
tik der Regierung her. Was die Häufigkeit betrifft,
kann nur noch die Sozialpolitik für Arbeitnehmer
mit der Arbeitsmarktpolitik und dem Arbeitsver-
tragsrecht mithalten. Die Sozialpolitik ist aber we-
niger oft als Nebenbereich betroffen, steht also mit
anderen Worten isolierter im Politikfeld „Arbeit“
als die Arbeitsmarktpolitik, das Arbeitsvertrags-
recht oder der Schutz besonderer Personen-
gruppen.



Selbst für eine quantitative Untersuchung, deren
Hauptdatenquelle eine Befragung der einflußrei-
chen Politikfeldakteure ist, wäre eine systemati-
sche Datensammlung für 112 Gesetzesvorhaben
schwierig. Daher wurde für die Befragung eine
Auswahl von 32 Gesetzesvorhaben getroffen und
als Ergänzung eine Verordnung und drei Urteile
bzw. Beschlüsse des Bundesarbeitsgerichts hinzu-
genommen. Wichtigstes Auswahlkriterium war die 
Policy-Relevanz für das Politikfeld. Für die Ge-
setzentwürfe diente die Durchführung einer Anhö-
rung vor dem Bundestagsausschuß für Arbeit und
Sozialordnung als Relevanzkriterium, für Verord-
nungen und Urteile bzw. Beschlüsse des Bundesar-
beitsgerichts war es die Resonanz in der einschlägi-
gen Öffentlichkeit, das heißt in erster Linie in der
einschlägigen Verbandspresse der Arbeitgeber
und Gewerkschaften. Wegen der Wichtigkeit der
Gesetzgebung für die Fragestellung wurden zusätz-
lich zehn Gesetzentwürfe unabhängig von ihrer
Policyrelevanz zufällig aus der Grundgesamtheit
der 112 Gesetzesvorhaben ausgewählt. Insgesamt
handelt es sich um 22 Gesetzentwürfe, für die min-
destens eine Anhörung durchgeführt wurde, mit 10
zufällig ausgewählten Vorhaben.

2. Die ausgewählten arbeitsmarktpolitischen
Gesetzesvorhaben der Regierung Kohl

In der Auswahl von Gesetzesvorhaben (s. Abbil-
dung S.41) sind die arbeitsmarktpolitischen
Schwerpunkte der Regierung Kohl klar ersichtlich.
Zu dieser Gruppe sind die Regierungsvorlagen
und die Gesetzesinitiativen der Koalitionsfraktio-
nen zusammengefaßt; denn die Entscheidung dar-
über, ob ein Gesetzesvorhaben von der Bundesre-
gierung oder von den Koalitionsparteien einge-
bracht werden soll, ist mehr taktischer Natur, als
daß darin inhaltliche Abweichungen erkennbar
wären. Wenn die Koalitionsparteien ein Gesetzes-
vorhaben direkt in den Bundestag einbringen, muß
es zunächst nicht dem Bundesrat vorgelegt werden
wie die Regierungsvorlagen. Die Nummer der ein-
zelnen Entscheidungen gibt die Position in der
zeitlichen Reihenfolge von 1 bis 36 wieder, wobei
ab Nummer 30 die Gesetzesvorhaben der
11. Wahlperiode beginnen.

Die folgenden Gesetzesvorhaben können als
arbeitspolitische Policies der Koalitionsregierung
aus CDU/CSU und FDP bezeichnet werden, unab-
hängig davon, ob ihr Hauptinhalt dem Teilbereich
zuzuordnen ist oder die Auswirkungen die
Arbeitsmarktpolitik betreffen oder ein Zusam-
menhang mit der allgemeinen Deregulierungspoli-
tik gegeben ist:

3. Haushaltsbegleitgesetz von 1984 mit den Kür-
zungen verschiedener arbeitsmarktpolitischer
Maßnahmen,

4. Gesetz zur Förderung der Rückkehrbereit-
schaft von Ausländern mit dem Ziel der Begren-
zung des Arbeitsangebots,

5. Gesetz zur Erleichterung des Übergangs vom
Arbeitsleben in den Ruhestand mit demselben Ziel
wie 4.,

9. Beschäftigungsförderungsgesetz,
11. Nebentätigkeitsbegrenzungsgesetz für Ange-
hörige des Öffentlichen Dienstes,
12. Arbeitsförderungs- und Rentenversicherungs-
Änderungsgesetz u.a. zur Verlängerung des An-
spruchs auf Arbeitslosengeld für ältere Arbeitslose,
16. Siebtes Gesetz zur Änderung des Arbeitsförde-
rungsgesetzes mit Verbesserungen der beruflichen
Bildung, des leichteren Zugangs älterer Arbeitneh-
mer zu Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen etc.,
18. Änderung des Schwerbehindertengesetzes,
u. a. zur Anpassung des Kündigungsschutzes an die
allgemeinen Regelungen,
22. Gesetz zur Änderung des Berufsbildungsförde-
rungsgesetzes mit dem Ziel der Verlängerung der
Förderung überbetrieblicher Ausbildungsstätten,
32. Achtes Gesetz zur Änderung des Arbeitsför-
derungsgesetzes mit dem Ziel der Ergänzung der
arbeitspolitischen Instrumente für bestimmte Ziel-
gruppen.

Alle diese Vorhaben der Bundesregierung oder
der Koalitionsfraktionen erhielten Gesetzeskraft.

3. Die ausgewählten Gesetzesinitiativen der
Oppositionsfraktionen

Die SPD-Opposition im Bundestag sah ihre Auf-
gabe nach der hier vorgenommenen Auswahl we-
niger darin, eine eigene Arbeitsmarktpolitik als
Alternative zum Regierungsprogramm zu formu-
lieren, als vielmehr darin, den Schutzgesichtspunkt
des Arbeitsrechts in gewisser Unabhängigkeit von
den arbeitsmarktpolitischen Auswirkungen zur
Geltung zu bringen. Das wird aus den folgenden
Gesetzesinitiativen der SPD-Fraktion ersichtlich,
von denen nur das Arbeitszeitgesetz wegen der
Einschränkungen des Arbeitsangebots auch der
Arbeitsmarktpolitik zugerechnet wurde:

6. Arbeitszeitgesetz mit Festschreibung der 40-
Stunden-Woche und der Beibehaltung des Acht-
stundentages,

7. Gesetz zur Änderung der Konkursordnung
mit dem Ziel, den Sozialplan als bevorrechtigte
Konkursforderung zu behandeln,
13. Gesetz zur Sicherung der Gleichbehandlung
von Männern und Frauen am Arbeitsplatz,



21. Gesetz zum Ausbau der betrieblichen Mitbe-
stimmung bei der Einführung neuer Technologien,
25. Gesetz zur Anerkennung eines Kindererzie-
hungsjahres in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung für ältere Frauen,
26. Gesetz zur Sicherung der Montanmitbestim-
mung als Vorhaben für das kollektive Arbeits-
recht,
29. Gesetz zum Schutz der Teilzeitbeschäftigten.

Alle diese SPD-Initiativen sind in der Regel in der
zweiten Lesung im Bundestag gescheitert.

Zwei in die Auswahl einbezogene Gesetzesvorha-
ben wurden von den Grünen initiiert, von denen
sich eines,
28. Gesetz zum Verbot der Aussperrung,
mit dem kollektiven Arbeitsrecht befaßt, und ein
weiteres,
15. Gesetz zum Überstundenabbau,
der Arbeitsmarktpolitik zuzurechnen ist, weil
durch Begrenzung der Mehrarbeit letztlich das An-
gebot an Arbeitsplätzen vermehrt werden könnte.
Das Gesetz zum Überstundenabbau wurde noch
an die Ausschüsse überwiesen, es kam aber zu kei-
ner zweiten Lesung im Plenum.

4. Die ausgewählten Gesetzesinitiativen von
Mitgliedern des Bundesrats

Wegen des Gesetzesinitiativrechts des Bundesrats
hat die jeweilige Opposition auf Bundesebene die
Möglichkeit, über eine Länderregierung, die von
der Oppositionspartei gestellt wird, Gesetzesvor-
schläge einzubringen. Die Regierungen der Län-
der werden natürlich auch aus eigenem Antrieb tä-
tig. Im Untersuchungszeitraum hatte die Bundes-
regierung keine parteipolitische Bundesratsmehr-
heit gegen sich, so daß die ausgewählten Gesetzes-
initiativen von Ländern mit SPD-Regierungen
schon an der Mehrheit im Bundesrat scheiterten.
Insgesamt hätten die drei Gesetze, von denen das
erste von Hessen, das zweite von Nordrhein-West-
falen und Hessen und das dritte von Bremen,
Nordrhein-Westfalen und dem Saarland einge-
bracht wurde, alle arbeitsmarktpolitische Auswir-
kungen gehabt:

2. Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskrimi-
nalität mit dem Ziel einer stärkeren Bestrafung der
unbefugten Überlassung von Leiharbeitern,
30. Gesetz zur beschäftigungswirksamen Ein-
schränkung der Leiharbeit,
35. Gesetz zur Einführung einer Altersgrenze für
die Zulassung zur kassenärztlichen Versorgung.

Die Zugehörigkeit zum Regierungslager bedeutet
nicht automatisch, daß eine Landesregierung mit

ihren Gesetzesinitiativen Erfolg haben müßte. So
wurde die folgende Initiative von Berlin und 
Schleswig-Holstein, beide damals von der CDU re-
giert, von Ausschüssen des Bundesrates von der
Tagesordnung abgesetzt und später nicht weiter-
verfolgt:

1. Zweites Gesetz zur Änderung des Arbeitsge-
richtsgesetzes mit dem Ziel einer Neuordnung der
Zuständigkeiten für die Gerichtsorganisation.

Von allen Länderinitiativen, die in der Auswahl
enthalten sind, war nur die folgende von Rhein-
land-Pfalz und Schleswig-Holstein erfolgreich:

8. Erstes Gesetz zur Änderung des Jugendarbeits-
schutzgesetzes mit dem Ziel einer flexibleren Ge-
staltung der Arbeitszeit für Jugendliche.

Von den politischen Gegnern der Deregulierung
des Arbeitsmarktes wird dieses Gesetz als der Ein-
stieg in den Abbau von Schutzrechten der Arbeit-
nehmer angesehen. Gleichzeitig kann man es als
Bestätigung der sozialpolitischen Führungsrolle
der CDU-Regierungen von Rheinland-Pfalz inner-
halb der Gesamtpartei verstehen14.

14 Vgl. zu dieser Interpretation Josef Schmid, Die CDU,
Opladen 1990, S. 108.

5. Weitere Regierungsvorlagen und sonstige
Entscheidungen der Auswahl

In der Aufstellung von Gesetzesvorhaben fehlen
noch die Regierungsvorlagen bzw. die Initiativen
der Koalitionsparteien, die sich nicht auf die
Arbeitsmarktpolitik beziehen. Sie müssen nicht
nur der Vollständigkeit halber aufgeführt werden,
sondern auch um die gegenseitige Abhängigkeit
der verschiedenen Gesetzesvorhaben im Politik-
feld „Arbeit“ aufzuzeigen. Alle diese Vorschläge
wurden Gesetz:

14. Drittes agrarsoziales Ergänzungsgesetz,
20. Gesetz zur Sicherung der Neutralität der Bun-
desanstalt für Arbeit bei Arbeitskämpfen (Para-
graph 116 des Arbeitsförderungsgesetzes),
23. Gesetz zur Entlastung landwirtschaftlicher
Unternehmer von Beiträgen zur landwirtschaftli-
chen Sozialversicherung,
27. Zweites Vermögensbeteiligungsgesetz,
31. Verlängerung der Montanmitbestimmung,
33. Gesetz zur Bildung von Jugend- und Auszubil-
dendenvertretungen in den Betrieben,
34. Gesetz zur Meldepflicht des Arbeitgebers in
der Sozialversicherung,
36. Gesetz zur Änderung des Betriebsverfassungs-
gesetzes über Sprecherausschüsse der leitenden



Angestellten und zur Sicherung der Montanmitbe-
stimmung.

Bei den zusätzlich zu den Gesetzesvorhaben aufge-
nommenen Entscheidungen handelt es sich um die
folgenden:

10. Urteil des Bundesarbeitsgerichts über die Zu-
lässigkeit von kurzen, zeitlich befristeten Warn-
streiks in der Form der „neuen Beweglichkeit“,
17. Beschluß des Bundesarbeitsgerichts zum er-
zwingbaren Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats
für betriebliche Zulagen zum tariflichen Entgelt,
19. Beschluß des Bundesarbeitsgerichts über das
Initiativrecht des Betriebsrats bei Einführung von 
Kurzarbeit,
24. Gefahrstoffverordnung mit Auswirkungen auf
den technischen Arbeitsschutz.

6. Das Interesse an den ausgewählten
Entscheidungen des Politikfeldes

In der Abbildung ist das durchschnittliche Inter-
esse der 126 Politikfeldakteure an allen 36 Ent-
scheidungen in der zeitlichen Reihenfolge der
Entscheidungsereignisse eingezeichnet. Bei jeder
Entscheidung findet sich der Zusatz R, wenn es
sich um eine erfolgreiche Regierungsinitiative han-
delt, der Zusatz O indiziert Initiativen einer Oppo-
sitionspartei, die alle scheiterten, und L steht für
Länderinitiativen, von denen lediglich die von 
Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein einge-
brachte Vorlage 8 Gesetz wurde. Unter A sind
schließlich die Gefahrstoffverordnung und die drei
Urteile bzw. Beschlüsse des Bundesarbeitsgerichts
zusammengefaßt.

Das Gesetzesvorhaben, das auf der von 0 bis 5
laufenden Interessenskala das größte Interesse
fand, ist das Beschäftigungsförderungsgesetz von
1985 (Nr. 9), dicht gefolgt vom Haushaltsbegleit-
gesetz von 1984 (Nr. 13). In deutlichem Abstand
folgt das Vorruhestandsgesetz (Nr. 5) und die Än-
derung des Paragraphen 116 Arbeitsförderungsge-
setz (Nr. 20). Bei allen diesen Gesetzesvorhaben,
für die sich die Akteure besonders stark interes-
sierten, handelt es sich um Regierungsvorlagen,
bei drei der vier Vorhaben um arbeitsmarktpoliti-
sche Initiativen der Regierung Kohl. Aus der Ver-
teilung des Interessenprofils über die Zeit wird
noch eine weitere Besonderheit sichtbar: Die vom
Interesse der Beteiligten her gesehen zentralen
Gesetzesvorhaben fallen in die erste Zeit nach der
Bonner Wende. Hierin kommt eventuell ein allge-
meineres Phänomen von Regierungswechseln in
Demokratien zum Ausdruck. Größere Policy-Än-
derungen, die die neue, eben aus Wahlen erst
siegreich hervorgegangene Regierung nicht unmit-

telbar nach ihrem Amtsantritt in die Wege leitet,
haben eine geringe Chance einer späteren Ver-
wirklichung.

Die Gesetzesvorhaben, für die sich viele Akteure
interessieren, sind in der Regel auch die kontro-
versesten. Beim Haushaltsbegleitgesetz überwo-
gen unter den befragten Verbänden sogar die Geg-
ner und auch beim Arbeitsförderungsgesetz war
der Vorsprung der Gesetzesbefürworter unter al-
len Akteuren fast so knapp wie bei der bekannter-
maßen äußerst umstrittenen Änderung des Para-
graphen 116 Arbeitsförderungsgesetz. Dagegen
handelt es sich bei den Gesetzesvorhaben, die nur
sehr wenig Aufmerksamkeit erregten, typischer-
weise nicht um Oppositionseinbringungen - diese
weisen ein mittleres Niveau des Interesses auf -
sondern großenteils um unkontroverse Regie-
rungsvorlagen wie das agrarsoziale Ergänzungsge-
setz (Nr. 14), das Versicherungsbeitragsentla-
stungsgesetz für landwirtschaftliche Unternehmer
(Nr. 23) oder das Berufsausbildungsförderungsge-
setz (Nr. 22). Man kann diese Gesetze ohne Geg-
ner als Beispiele für distributive Politik ansehen,
bei der die Höhe der Forderungsbeträge keine
politischen Widerstände hervorruft.

IV. Konfliktstruktur und
Problemlösungsverfahren

Bei jeder Entscheidung im Politikfeld wird es im
Normalfall Befürworter geben, sonst wäre ein
wichtiger Akteur mit dem Initiativrecht im Gesetz-
gebungsverfahren gar nicht erfaßt worden, und es
kann darüber hinaus Gegner geben, die eine Ver-
abschiedung des Vorschlags in Gesetzesform mög-
lichst verhindern wollen. Dazu kommt als Beson-
derheit komplexer Artikelgesetze, daß man für be-
stimmte Regelungen und gegen andere im selben
Gesetz ist. Diese Gruppe wird als die Gruppe der
Ambivalenten bezeichnet. Eine derartige ambiva-
lente Haltung nehmen z.B. oft die Sozialversiche-
rungsverbände ein.

Stehen die Meinungsgruppen bei einer Entschei-
dung fest, stellt sich als nächstes die Frage, ob sie
sozial organisiert sind. Von einer Koalition würde
man z.B. sprechen, wenn die Vertreter mit dersel-
ben inhaltlichen Präferenz für oder gegen einen
Gesetzentwurf auch tatsächlich politisch zusam-
menarbeiten, um, bei Befürwortung, das Gesetz
zustande zu bringen oder, bei Gegnerschaft, es zu
verhindern. Ein Handlungspotential der Mei-





nungsgruppe ist aber auch schon gegeben, wenn die
Akteure mit derselben Haltung zum Gesetz in
Kommunikationsbeziehungen stehen und füreinan-
der erreichbar sind. Solche Gruppen von Akteuren,
die zu einem Ereignis dieselbe Meinung vertreten
und füreinander im Kommunikationsnetzwerk des
Politikfelds erreichbar sind, können als kollektive
Akteure bezeichnet werden, im Unterschied zu den
Koalitionen oder „action sets“15 . Als weiteres
Definitionskriterium wird eine Mindestgröße von 
drei Mitgliedern zugrunde gelegt.

15 Vgl. Edward O. Laumann/Peter V. Marsden, The analy-
sis of oppositional structures in political elites: Identifying
collective actors, in: American Sociological Review, 44
(1979), S. 713-732; David Knoke/Franz Urban Pappi, Orga-
nizational action sets in the U.S. and German labor policy
domains, in: American Sociological Review, 56 (1991) 4,
S. 509-523.
16 Vgl. zur räumlichen Darstellung der Konfliktstruktur
D. Knoke/F. U. Pappi (Anm. 15).

Da die Kommunikationsbeziehungen zwischen den
126 Akteuren des Politikfelds sehr dicht sind, über-
rascht es nicht, daß es keine sozial isolierten Ak-
teure gibt. Es muß deshalb nicht bei jedem kollekti-
ven Akteur im einzelnen geprüft werden, ob
Kommunikationsbeziehungen zu den anderen Ak-
teuren mit derselben Gesetzespräferenz vorliegen.
Dieses Kriterium ist im vorliegenden Datensatz im-
mer erfüllt.

Die Konfliktstruktur des Politikfelds ergibt sich erst
aus der gleichzeitigen Betrachtung der kollektiven
Akteure bei allen Gesetzesvorhaben. Wenn nicht
immer alle Akteure einer Meinung sind, können
sich zwei gegensätzliche Konfliktmuster ergeben:
eine polarisierte Konfliktstruktur und eine plurali-
stische Konfliktstruktur mit starken Überlappun-
gen zwischen allen kollektiven Akteuren. Im ersten
Fall würden sich bei jedem Gesetzesvorhaben im-
mer wieder dieselben Akteure in zwei feindlichen
Lagern gegenüberstehen. Im zweiten Fall führen
die vielfältigen Überschneidungen zwischen den
kollektiven Akteuren eher zu ringartigen Struktu-
ren wie z.B. im Farbenkreis. Zwischen diesen Ex-
tremtypen sind viele Übergänge denkbar.

Wir verzichten auf eine Wiedergabe der Einzelhei-
ten der empirischen Analyse16 und beschränken uns
auf eine Beschreibung der Ergebnisse. Die allge-
meine Konfliktstruktur des Politikfelds „Arbeit“
ergibt sich dabei, als Ergebnis einer multidimensio-
nalen Analyse, als Gruppierung der verschiedenen
kollektiven Akteure auf einer Fläche, die sich nach
zwei Gesichtspunkten beschreiben läßt: 1. Welche
Akteure liegen besonders nah zusammen, und
2. wie sind diese lokalen Verdichtungen zueinander
angeordnet?

In der Konfliktstruktur sind zunächst zwei Verdich-
tungen zu erkennen, die sich unschwer als Gegen-
satz der zum Regierungslager einerseits und zum
Oppositionslager andererseits gehörenden Akteure
erkennen lassen. Das Regierungslager im engeren
Sinn ist eine Gruppierung von kollektiven Akteu-
ren, die die Gesetzesvorhaben der Bundesregie-
rung oder der Koalitionsfraktionen befürworten. In
dieser Gruppe befinden sich zum Beispiel die Be-
fürworter des Beschäftigungsförderungsgesetzes.
Die Gegner dieses Gesetzes.sind genau gegenüber
plaziert. Diese Konfliktfront ist für alle arbeits-
marktpolitischen Gesetze des Regierungslagers
charakteristisch. Diese Gegenüberstellung umfaßt
aber noch nicht das Gesamtbild. Zur Arbeitsmarkt-
politik der Regierung gibt es immer auch eine
Gruppe der Ambivalenten, die also einen Teil der
Neuregelungen begrüßen, einen anderen Teil aber
ablehnen. Damit wird eine reine Polarisierung zwi-
schen Befürwortern und Gegnern verhindert und
aus einer solchen Zweierkonstellation eine Dreier-
konfiguration gemacht.

Das Regierungslager im engeren Sinn besteht fast
ausschließlich aus Befürwortern der Regierungs-
vorlagen. Das Oppositionslager setzt sich aber nicht
einfach spiegelbildlich nur aus den Gegnern dieser
Gesetze zusammen, sondern enthält auch kollek-
tive Akteure, die die Oppositionsinitiativen befür-
worten. Die Opposition hat nicht nur das Recht der
Gesetzesinitiative, sondern nutzt es im deutschen
System auch zur Formulierung einer eigenen alter-
nativen Arbeitspolitik. Allerdings zeigt sich hier die
zweite Durchbrechung einer strikten polarisierten
Konfliktstruktur. Die Gegner der Oppositionsin-
itiativen sind nicht inmitten des engeren Regie-
rungslagers zu finden, sondern in einem eigenen
Bereich der Fläche. Die Bedeutung dieser Konflikt-
front erschließt sich erst, wenn man sich die Zusam-
mensetzung dieser kollektiven Akteure ansieht.

Dies soll anhand von zwei Beispielen erfolgen. Zum
einen wird das Beschäftigungsförderungsgesetz als
die wichtigste arbeitsmarktpolitische Einzelmaß-
nahme der Regierung Kohl und zum anderen eine 
Gesetzesinitiative der SPD zum Ausbau der be-
trieblichen Mitbestimmung für die Einführung und
Anwendung neuer Technologien am Arbeitsplatz
ausgewählt.

Letzteres Gesetz wurde naturgemäß von allen SPD-
Akteuren unterstützt und fand eine ziemlich ge-
schlossene Unterstützung bei den Gewerkschaften
einschließlich der DAG und dem Deutschen Beam-
tenbund. Die Gegner kamen jedoch fast ausschließ-
lich aus dem Unternehmerlager, während sich die
CDU-Akteure bedeckt hielten. Wenn sie sich über-



haupt für das Gesetz interessierten, wie die Christ-
lich-Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDU-
Sozialausschüsse) oder die Bundestagsfraktion der
CDU/CSU, nahmen sie eine differenzierte, ambi-
valente Haltung zu diesem Gesetzesvorhaben der
größten Oppositionspartei ein. Die politischen Ak-
teure des Regierungslagers überlassen den Kampf
gegen Gesetzesinitiativen der Opposition mehr
den betroffenen Interessenverbänden, als daß sie
ihn selbst führten. Sie halten sich bedeckt.

Anders war die Situation beim Beschäftigungsför-
derungsgesetz. Hier wurde das Regierungslager
naturgemäß von den Ministerien und den politi-
schen Akteuren der CDU/CSU und der FDP ange-
führt. Außerdem können die meisten Arbeitgeber-
verbände in diesem Fall dem Regierungslager zu-
gerechnet werden. Auf der anderen Seite standen
die SPD und die Grünen, unterstützt von den
DGB-Gewerkschaften. Zur Gruppe der Ambiva-
lenten gehörte eine relativ gemischte Gruppe, zu
der Sozialversicherungsverbände zählten. Man
kann die These vertreten, daß diese ambivalenten
kollektiven Akteure bei den Beratungen eines Ge-
setzentwurfes eine mäßigende Funktion ausüben
und die Möglichkeit für Kompromisse in Detailfra-
gen, auch über die Grenzen von Regierung und
Opposition hinweg, offenhalten.

Damit ist, bei grundsätzlicher Durchsetzungswil-
ligkeit der Regierungsmehrheit in den Ausschuß-
beratungen kontroverser Gesetze, ein Lösungsver-
fahren möglich, das die totale Konfrontation zwi-
schen Befürwortern und Gegnern und damit in der
Regel zwischen Regierung und Opposition vermei-
det. Von den Ambivalenten wird die Kompromiß-
bereitschaft in Detailpunkten, die nicht den
Hauptzweck eines Regierungsvorhabens in Frage
stellen, offengehalten. Wie König in einer Fallstu-
die des Entscheidungsprozesses zum Beschäfti-
gungsförderungsgesetz im zuständigen Bundes-
tagsausschuß gezeigt hat17, blieben auch der Oppo-
sition gewisse Chancen der Interessenrealisierung.
Bei komplexen Artikelgesetzen werden viele
Einzelregelungen zu einem Paket zusammenge-
schnürt, dem auch die politischen Akteure norma-
lerweise nicht in allen Punkten befürwortend oder
ablehnend gegenüberstehen, so daß sich sogar für
die politischen Parteien bzw. Fraktionen bei ge-
nauerem Hinsehen oft eine gewisse Ambivalenz
der Beurteilung ergibt. Trotzdem darf bei der Ge-
samtinterpretation der Arbeitsmarktpolitik der
Regierung Kohl nicht übersehen werden, daß sie
in ihrem Deregulierungsteil umstritten blieb. Für
Kompromisse eigneten sich eher die sozialpoliti-

17 Th. König (Anm. 11), S. 180ff. 18 Vgl. D. Knoke/F. U. Pappi (Anm. 15).

sehen oder distributiven Komponenten der
Arbeitsmarktpolitik, die nach der Konsolidierung
des Haushalts der Bundesanstalt für Arbeit ab
1985 wieder stärker genutzt werden konnten. Bei
den Neuregelungen im Tarifvertragsrecht oder im
Arbeitskampfrecht, die als Gefährdung des jewei-
ligen Status quo im Verhältnis von Arbeit und Ka-
pital interpretiert werden konnten, war die Wahr-
scheinlichkeit eines polarisierten Konflikts am
größten.

V. Interpretation

Die Untersuchung des deutschen Politikfelds „Ar-
beit“ wurde im internationalen Vergleich durchge-
führt. Es existiert eine amerikanische Vergleichs-
studie der „US Labor Policy Domain“, die auch
bereits zusammen mit den deutschen Daten ausge-
wertet wurde18 . Demnächst wird in den internatio-
nalen Vergleich eine japanische Studie mit ein-
bezogen. Beschränkt man sich zunächst auf die
deutsche und amerikanische Konfliktstruktur im
Politikbereich „Arbeit“, läßt sich ein deutlicher
Unterschied feststellen. Die amerikanische Kon-
fliktstruktur entspricht eher dem polarisierten Typ
als die deutsche, deren Polarisierungsteil vor allem
durch die ambivalenten kollektiven Akteure abge-
mildert wird. Zur Gesamtinterpretation der Ent-
scheidungsprozesse im deutschen Politikfeid „Ar-
beit“ kann hier auf die Aussage eines Befragten
Bezug genommen werden, der stellvertretender
Hauptgeschäftsführer eines großen Wirtschaftsver-
bandes ist. Er faßte im Interview seinen Eindruck
über die Besonderheiten des deutschen Systems
der politischen Einflußnahme wie folgt zusammen:
1. Die deutsche Gesetzgebung sei durchsichtiger
als die amerikanische; es zählten praktisch nur Re-
gierungsvorlagen. 2. Die Meinungsbildung setze
in Deutschland rechtzeitig, z.T. schon vor den Re-
ferentenentwürfen ein, und sie sei umfassend, weil
alle wichtigen Gruppen beteiligt seien. 3. Alle Be-
teiligten seien, in Kenntnis der Koalitionslage
kompromißbereit, nicht zuletzt deshalb, weil sich
etwa 80 bis 100 Personen seit Jahren kennen.
4. Die Resultante einer Reform ließe sich leicht
im voraus abschätzen, so daß man sein Handeln,
auch gegenüber den weniger informierten Mitglie-
dern des eigenen Verbandes, danach ausrichten
könne.



Der Hinweis auf die Koalitionslage macht deut-
lich, daß parlamentarische Mehrheiten durchaus
bedeutsam sind, und daß man, zumindest was das
Politikfeld „Arbeit“ betrifft, nicht von einer heim-
lichen „Allparteienkoalition“ sprechen kann. Ge-
rade die Gegner des bis heute umstrittenen Be-
schäftigungsförderungsgesetzes machen, wenn sie
Gegenvorschläge zum Abbau der Arbeitslosigkeit
präsentieren, in der Regel darauf aufmerksam,
daß diese gegenwärtig keine politische Mehrheit
fänden. Daß in der deutschen Politik trotzdem ein-

schneidendere Policy-Änderungen aufgrund von 
Regierungswechseln vermißt werden, kann natür-
lich am gewählten Maßstab liegen. Für das Politik-
feld Arbeit ist aber außerdem daran zu erinnern,
daß es bisher in der Bundesrepublik nie eine abso-
lute Mehrheit für eine reine SPD-Regierung oder,
was arbeitsmarktpolitisch gesehen sich vielleicht
ähnlich auswirken würde, eine Regierung aus SPD
und Grünen gegeben hat. Erst von einer solchen
Regierung wäre wohl eine erneute Wende der
Arbeitsmarktpolitik zu erwarten.



Norbert Berthold: Arbeitslosigkeit in Deutschland. Auf der Suche nach einer effizienten
Arbeitsmarktpolitik

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 12/92, S. 3-13

Die wirtschaftspolitische Diskussion des vergangenen Jahres stand ganz im Zeichen der wirtschaftlichen
Entwicklung in den neuen Bundesländern. Die unbefriedigende Situation auf den ostdeutschen Arbeits-
märkten lenkt allerdings davon ab, daß es auch in den alten Bundesländern schon seit Mitte der siebziger
Jahre nicht mehr gelingt, die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit wirkungsvoll zu bekämpfen.
Die Ursachen der Arbeitslosigkeit in Ost- und Westdeutschland sind nicht wirklich verschieden. In beiden
Fällen waren es gravierende Datenänderungen und eine völlig unzureichende Anpassungskapazität, die
dazu beitrugen, daß sich die Unterbeschäftigung zu einer Massenarbeitslosigkeit auswuchs. Die relativen
Preise waren inflexibel und die Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital nicht ausreichend mobil.
Damit sind aber die traditionellen Beschäftigungsprogramme, die auf expansive geld- und fiskalpolitische
Aktivitäten setzen, weitgehend obsolet. Sie verpuffen in einem Anstieg des allgemeinen Preisniveaus, ohne
die Beschäftigung zu steigern. Die richtigen Ansatzpunkte sind - neben einer Reform der überkommenen
Arbeitsmarktordnung und einer marktorientierten Qualifizierung der Arbeitskräfte - ein effizientes Ange-
bot an öffentlicher Infrastruktur sowie eine konsequente Ordnungspolitik, die eindeutige Eigentumsverhält-
nisse in ganz Deutschland schafft und den Zugang zu den Güter- und Faktormärkten offenhält.

■
Gerhard Kleinhenz: Tarifpartnerschaft im vereinten Deutschland. Die Bedeutung der
Arbeitsmarktorganisationen für die Einheit der Arbeits- und Lebensverhältnisse

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 12/92, S. 14-24

Die Tarifautonomie als Ordnungselement der Sozialen Marktwirtschaft wird im deutschen Einigungsprozeß
auf eine besondere Bewährungsprobe gestellt. Die bisherigen Vereinbarungen zur Angleichung der Tarif-
löhne in Ostdeutschland werden vielfach schon als Versagen der Tarifautonomie gewertet.
Die Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie setzte zunächst in den neuen Bundesländern den Aufbau freier
und unabhängiger Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände voraus. Dies wurde bei den Gewerkschaften
vor allem durch die völlige Diskreditierung des FDGB erschwert. Beide Koalitionen haben die ordnungspo-
litische Aufgabe des Aufbaus der Organisationen mit Partnerschaften aus dem Westen in erstaunlich kurzer
Zeit bewältigt. Gleichzeitig mußten die ersten Tarifverträge (schon für die zweite Jahreshälfte 1990) abge-
schlossen werden. Das „Sofortprogramm“ der Tarifparteien und die bisherige Tarifpolitik waren durch
politische Vorgaben (1:1-Umstellung der Löhne) und durch das Bestreben zur Angleichung der tariflichen
Arbeitsbedingungen im vereinten Deutschland in einem absehbaren Zeitraum bestimmt.
Für die Beurteilung der Sozialverantwortlichkeit der Tarifparteien im weiteren Prozeß der Herstellung
gleichwertiger Arbeits- und Lebensbedingungen in Deutschland wird entscheidend sein, daß der gesamt-
deutsche-gesamtwirtschaftliche Verteilungsspielraum begrenzt ist und daß die besonderen Bedingungen des
Arbeitslebens in den neuen Bundesländern (z.B. hohe Frauenerwerbstätigkeit) neue Antworten von den
Tarifpartnern fordern.

Wolfgang Franz: Keynesianische Beschäftigungstheorie und Beschäftigungspolitik

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 12/92, S. 25-31

Der Beitrag analysiert die Diskussion um die volkswirtschaftlichen Grundlagen einer aktiven Beschäfti-
gungspolitik und nimmt zum gegenwärtigen Stand der Forschung Stellung. Während in den sechziger Jahren
der Keynesianismus und die darauf aufbauende Stabilisierungspolitik mit Hilfe eines Nachfragemanage-
ments hoch im Kurs standen, war diese Konzeption in den siebziger und achtziger Jahren gründlich diskredi-
tiert. Die Neue Klassische Makroökonomik dominierte wissenschaftlich eindeutig, als sie einer Stabilisie-
rungspolitik jedwede nachhaltige Wirkung absprach. Auf Grund ihrer unrealistischen Annahmen hat diese
Schule den Zenit ihrer wissenschaftlichen Anerkennung überschritten.
Hingegen finden die Bemühungen, die keynesianische Konzeption zu rekonstruieren, zunehmende Beach-
tung. Die Neue Keynesianische Makroökonomik versucht, die offenkundigen Unzulänglichkeiten der alten
Keynesianischen Konzeption zu beseitigen. Als Resultat dieser noch nicht abgeschlossenen Forschungen ist
es nun einerseits möglich zu begründen, wieso Trägheiten in den Lohn- und Preisanpassungen ökonomisch
rational sein können, obwohl sie Arbeitslosigkeit verursachen und daher beschäftigungspolitische Eingriffe
notwendig machen. Andererseits besitzt die Volkswirtschaftslehre nun ein umfassenderes Denkmodell zur
Behandlung unterschiedlicher Ungleichgewichtssituationen, von denen eine keynesianischer Natur ist.
Wenn eine solche Situation vorliegt, kann eine keynesianisch orientierte Beschäftigungspolitik sinnvoll sein.



Franz Urban Pappi: Politische Entscheidungsprozesse in der deutschen
Arbeitsmarktpolitik

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 12/92, S. 32-44

Die politischen Entscheidungsprozesse zur Arbeitsmarktpolitik der Regierung Kohl im Zeitraum von 1983
bis 1988 werden im Zusammenhang mit anderen Gesetzesvorhaben im Politikfeld „Arbeit“ untersucht. In
die Analyse werden sowohl die für die Entscheidungen zuständigen politischen Akteure (Fraktionen des
Bundestags, Ministerien, Bundesrat) als auch Interessenverbände (Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände,
Sozialversicherungsverbände) einbezogen. Ziel ist eine Bestätigung oder Korrektur von Ergebnissen quali-
tativer Fallstudien, die den kooperativen Politikstil des deutschen Entscheidungssystems auf Bundesebene
betonen, der auch einschneidende Policy-Änderungen bei Regierungswechseln verhindere.
Die Analyse der Konfliktstruktur ausgewählter Entscheidungen im Politikfeld „Arbeit“ zeigt im Gegensatz
zu den bisherigen Annahmen einen prinzipiell kontroversen Politikstil, vor allem im Bereich der Deregulie-
rungspolitik, der allerdings durch zwei Besonderheiten abgemildert wird. Zum einen existiert neben reinen
Befürwortern und Gegnern von Gesetzen in der Regel eine Gruppe von Ambivalenten, die zu den komple-
xen Artikelgesetzen eine teils befürwortende, teils ablehnende Haltung einnehmen. Zu dieser Gruppe ge-
hören in der Regel die Sozialversicherungsverbände. Zum anderen überlassen die politischen Akteure des
Regierungslagers den Kampf gegen Gesetzesinitiativen der Opposition mehr den betroffenen Interessenver-
bänden, als daß sie ihn selbst führten. Im Politikfeld „Arbeit“ ist der Grundkonflikt zwischen Arbeitgeber-
seite und Arbeitnehmerseite bei Fragen des kollektiven Arbeitsrechts und des Arbeitsvertragsrechts größer
als bei Fragen mehr sozialpolitischer Thematik.


